
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1985/6/27 6Ob613/85,
3Ob183/99d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1985

Norm

ABGB §273

ZPO §1 Ba

ZPO §6

ZPO §6a

Rechtssatz

Die Prüfung der Prozeßunfähigkeit betri9t nicht etwa bloß die Fähigkeit zur Abschätzung der Tragweite der Erteilung

einer Vollmacht an den für die Prozeßführung ausersehenen Rechtsanwalt, sondern der Tragweite des

Prozeßführungsauftrages.

Entscheidungstexte

6 Ob 613/85

Entscheidungstext OGH 27.06.1985 6 Ob 613/85
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